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RICHTLINIE 2002/65/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

vom 23. September 2002

über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher
und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der

Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55 und Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Rahmen der Verwirklichung der Ziele des Binnenmarkts sind
Maßnahmen zu dessen schrittweiser Festigung zu ergreifen; diese
Maßnahmen müssen gemäß den Artikeln 95 und 153 des Ver-
trags zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus bei-
tragen.

(2) Für die Verbraucher wie auch für die Anbieter von Finanzdienst-
leistungen gehört der Fernabsatz von Finanzdienstleistungen zu
den wichtigsten greifbaren Ergebnissen des vollendeten Binnen-
markts.

(3) Im Rahmen des Binnenmarkts liegt es im Interesse der Verbrau-
cher, gleichen Zugang zum breitestmöglichen Angebot an Finanz-
dienstleistungen zu haben, die in der Gemeinschaft verfügbar
sind, damit sie sich für die Leistungen entscheiden können, die
ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen. Um den Verbrau-
chern die Freiheit der Wahl zu gewährleisten, die für sie ein
wesentliches Recht darstellt, ist ein hohes Verbraucherschutzni-
veau erforderlich, damit das Vertrauen des Verbrauchers in den
Fernabsatz wächst.

(4) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts ist es we-
sentlich, dass die Verbraucher mit Anbietern in einem anderen
Mitgliedstaat Verträge aushandeln und schließen können, und
zwar unabhängig davon, ob der Anbieter auch in dem Mitglied-
staat über eine Niederlassung verfügt, in dem der Verbraucher
ansässig ist.

(5) Aufgrund ihrer immateriellen Beschaffenheit eignen sich Finanz-
dienstleistungen ganz besonders für Transaktionen im Fernabsatz;
auch dürfte die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für den
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen das Vertrauen der Ver-
braucher in die Nutzung der neuen Fernabsatztechniken für Fi-
nanzdienstleistungen wie beispielsweise des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs stärken.

(6) Diese Richtlinie sollte im Einklang mit dem Vertrag und dem
abgeleiteten Recht, einschließlich der Richtlinie 2000/31/EG
über den elektronischen Geschäftsverkehr (4), angewandt werden,
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wobei die genannte Richtlinie nur für die von ihr erfassten Trans-
aktionen gilt.

(7) Mit dieser Richtlinie sollen die vorgenannten Ziele erreicht wer-
den, ohne dass davon gemeinschaftliche oder nationale Vorschrif-
ten betreffend den freien Dienstleistungsverkehr oder gegebenen-
falls die Kontrolle durch den Aufnahmemitgliedstaat und/oder die
Zulassungs- oder Aufsichtsregelungen der Mitgliedstaaten berührt
werden, soweit dies mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
vereinbar ist.

(8) Außerdem berühren diese Richtlinie und insbesondere ihre Be-
stimmungen betreffend Informationen über Vertragsklauseln über
das auf den Vertrag anwendbare Recht und/oder die zuständige
Gerichtsbarkeit nicht die Anwendbarkeit der Verordnung (EG)
Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (1) sowie des Über-
einkommens von Rom von 1980 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht auf den Fernabsatz von
Finanzdienstleistungen.

(9) Zur Verwirklichung der Ziele des Aktionsplans für Finanzdienst-
leistungen ist in bestimmten Bereichen ein noch höheres Verbrau-
cherschutzniveau erforderlich. Dies setzt eine größere Konver-
genz, insbesondere bei nicht harmonisierten Investmentfonds,
Verhaltensregeln für Investitionsdienstleistungen und Verbrau-
cherkrediten voraus. Bis diese Konvergenz erreicht ist, ist ein
hohes Verbraucherschutzniveau aufrechtzuerhalten.

(10) Die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Ver-
tragsabschlüssen im Fernabsatz (2) enthält die wesentlichen Be-
stimmungen über Verträge zwischen einem Anbieter und einem
Verbraucher über den Fernabsatz von Waren und Dienstleistun-
gen. Aus dieser Richtlinie sind Finanzdienstleistungen jedoch
ausgeklammert.

(11) Im Rahmen ihrer Untersuchung zur Feststellung des Bedarfs an
spezifischen Maßnahmen im Bereich der Finanzdienstleistungen
hat die Kommission insbesondere anlässlich der Erstellung ihres
Grünbuchs „Finanzdienstleistungen — Wahrung der Verbraucher-
interessen“ alle betroffenen Kreise um Stellungnahme gebeten.
Diese Konsultierung hat gezeigt, dass eine Stärkung des Verbrau-
cherschutzes in diesem Bereich erforderlich ist. Demzufolge hat
die Kommission beschlossen, einen spezifischen Vorschlag zum
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen vorzulegen.

(12) Gegensätzliche oder voneinander abweichende Verbraucher-
schutzbestimmungen der Mitgliedstaaten im Bereich Fernabsatz
von Finanzdienstleistungen an Verbraucher könnten negative
Auswirkungen auf den Binnenmarkt und den Wettbewerb der
Unternehmen im Binnenmarkt zur Folge haben. Es ist daher ge-
boten, auf Gemeinschaftsebene gemeinsame Regeln für diesen
Bereich einzuführen, wobei am allgemeinen Verbraucherschutz
in den Mitgliedstaaten keine Abstriche vorgenommen werden
dürfen.

(13) Mit der vorliegenden Richtlinie soll ein hohes Verbraucherschutz-
niveau gewährleistet werden, um den freien Verkehr von Finanz-
dienstleistungen sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sollten in
den durch diese Richtlinie harmonisierten Bereichen keine ande-
ren als die darin festgelegten Bestimmungen vorsehen dürfen, es
sei denn, die Richtlinie sieht dies ausdrücklich vor.

2002L0065— DE— 25.12.2007 — 002.002— 3

(1) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
(2) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.



▼B

(14) Diese Richtlinie erfasst Finanzdienstleistungen jeder Art, die im
Fernabsatz erbracht werden können. Für bestimmte Finanzdienst-
leistungen gelten jedoch besondere gemeinschaftsrechtliche Be-
stimmungen, die auch weiterhin auf diese Finanzdienstleistungen
anwendbar sind. Dennoch sollten Grundsätze für den Fernabsatz
solcher Dienstleistungen festgelegt werden.

(15) Der Vertragsabschluss im Fernabsatz setzt den Einsatz von Fern-
kommunikationsmitteln voraus, die im Rahmen eines für den
Fernabsatz von Waren und Dienstleistungen organisierten Ver-
triebssystems eingesetzt werden, bei dem Anbieter und Verbrau-
cher nicht gleichzeitig anwesend sind. Aufgrund der ständigen
Weiterentwicklung dieser Techniken müssen Grundsätze formu-
liert werden, die auch für die noch wenig verbreiteten unter ihnen
Gültigkeit haben. Fernabsatzverträge sind daher alle Verträge, bei
denen das Angebot, die Verhandlung und der Abschluss selbst an
getrennten Orten erfolgen.

(16) Ein einzelner Vertrag, der aufeinander folgende oder getrennte
Vorgänge der gleichen Art umfasst, die in einem zeitlichen Zu-
sammenhang stehen, kann je nach Mitgliedstaat in rechtlicher
Hinsicht unterschiedlich ausgestaltet sein; die vorliegende Richt-
linie muss aber in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen anwendbar
sein. Daher sollte diese Richtlinie für den ersten einer Reihe von
aufeinander folgenden oder getrennten Vorgängen der gleichen
Art gelten, die in einem zeitlichen Zusammenhang stehen und
als ein Gesamtvorgang betrachtet werden können, und zwar un-
abhängig davon, ob dieser Vorgang oder diese Reihe von Vor-
gängen Gegenstand eines einzigen Vertrags oder mehrerer auf-
einander folgender Verträge ist.

(17) Als „erste Dienstleistungsvereinbarung“ gelten beispielsweise
eine Kontoeröffnung, der Erwerb einer Kreditkarte oder der Ab-
schluss eines Portfolioverwaltungsvertrags; als „Vorgänge“ gelten
beispielsweise Einzahlungen auf das eigene Konto oder Abhebun-
gen vom eigenen Konto, Zahlungen per Kreditkarte oder Trans-
aktionen im Rahmen eines Portfolioverwaltungsvertrags. Die Er-
weiterung einer ersten Vereinbarung um neue Komponenten, z.
B. um die Möglichkeit, ein elektronisches Zahlungsinstrument
zusammen mit dem vorhandenen Bankkonto zu benutzen, ist
nicht ein „Vorgang“, sondern ein Zusatzvertrag, auf den diese
Richtlinie Anwendung findet. Zeichnungen neuer Anteile dessel-
ben Investmentfonds gelten als „aufeinander folgende Vorgänge
der gleichen Art“.

(18) Unter die Richtlinie fällt die organisierte Bereitstellung von
Dienstleistungen durch den Anbieter von Finanzdienstleistungen,
nicht jedoch die Bereitstellung von Dienstleistungen auf gelegent-
licher Basis und außerhalb einer Absatzstruktur, deren Zweck der
Abschluss von Fernabsatzverträgen ist.

(19) Als Anbieter gilt die Person, die Leistungen auf Distanz erbringt.
Die Richtlinie sollte aber gleichermaßen Anwendung finden,
wenn sich eine der Absatzphasen unter Mitwirkung eines Ver-
mittlers vollzieht. Mit Rücksicht auf die Art und den Umfang
dieser Mitwirkung sollten die einschlägigen Bestimmungen dieser
Richtlinie unabhängig von der Rechtsstellung des Vermittlers auf
diesen anwendbar sein.

(20) Zu den dauerhaften Datenträgern gehören insbesondere Disketten,
CD-ROMs, DVDs und die Festplatte des Computers des Ver-
brauchers, auf der die elektronische Post gespeichert wird, jedoch
nicht Internet-Websites, es sei denn, sie erfüllen die in der Defi-
nition des Begriffs „dauerhaftes Medium“ enthaltenen Kriterien.

(21) Der Einsatz eines Fernkommunikationsmittels darf nicht zu einer
ungerechtfertigten Einschränkung der dem Verbraucher vermittel-
ten Information führen. Aus Transparenzgründen werden in dieser
Richtlinie Anforderungen festgelegt, die eine angemessene Ver-
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braucherinformation vor und nach Abschluss eines Vertrags ge-
währleisten. Vor Abschluss eines Vertrags sollten dem Verbrau-
cher die erforderlichen Vorabinformationen zugehen, damit er die
ihm angebotene Finanzdienstleistung entsprechend beurteilen und
folglich seine Entscheidung in Kenntnis aller Umstände treffen
kann. Der Anbieter sollte ausdrücklich angeben, wie lange sein
etwaiges Angebot gültig ist.

(22) Die in dieser Richtlinie aufgeführten Informationselemente betref-
fen Informationen allgemeiner Art, die für alle Arten von Finanz-
dienstleistungen gelten. Die sonstigen Informationspflichten in
Bezug auf die Merkmale einer bestimmten Dienstleistung, wie
der Versicherungsschutz einer Versicherungspolice, sind nicht
nur in dieser Richtlinie angegeben. Derartige Informationen soll-
ten gegebenenfalls im Einklang mit den einschlägigen gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften oder den gemäß diesen erlassenen
nationalen Rechtsvorschriften erteilt werden.

(23) Um einen optimalen Schutz des Verbrauchers zu gewährleisten,
muss dieser hinlänglich über die Bestimmungen dieser Richtlinie
und die auf diesem Gebiet gegebenenfalls bestehenden Verhal-
tensmaßregeln informiert werden, und ihm sollte ein Recht auf
Widerruf eingeräumt werden.

(24) Besteht das Widerrufsrecht nicht, weil der Verbraucher die Er-
füllung eines Vertrags ausdrücklich verlangt hat, dann sollte der
Anbieter den Verbraucher davon unterrichten.

(25) Der Verbraucher muss vor unaufgefordert erbrachten Dienstleis-
tungen geschützt werden. In diesen Fällen sollte er von jeder
Verpflichtung befreit sein; dabei darf das Ausbleiben einer Reak-
tion nicht als Zustimmung seinerseits verstanden werden. Diese
Regel sollte jedoch nicht die stillschweigende Verlängerung wirk-
samer Verträge zwischen den Parteien berühren, wenn das Recht
der Mitgliedstaaten eine solche stillschweigende Verlängerung
zulässt.

(26) Die Mitgliedstaaten sollten die geeigneten Maßnahmen ergreifen,
um die Verbraucher, die keine Kontaktaufnahme durch bestimmte
Kommunikationsmittel oder zu bestimmten Zeiten wünschen, auf
wirksame Weise vor derartigen Kontakten zu schützen. Von die-
ser Richtlinie sollten die zusätzlichen Garantien unberührt blei-
ben, die dem Verbraucher aufgrund gemeinschaftlicher Regelun-
gen über den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener
Daten zustehen.

(27) Um die Verbraucher zu schützen, muss es in den Mitgliedstaaten
angemessene und wirksame Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren zur Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen Anbietern
und Verbrauchern geben; dabei sollten gegebenenfalls bestehende
Verfahren genutzt werden.

(28) Die Mitgliedstaaten sollten die bestehenden öffentlichen oder pri-
vaten Einrichtungen, denen die außergerichtliche Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten obliegt, zur Kooperation bei der Beilegung
grenzübergreifender Streitfälle anhalten. Diese Kooperation
könnte insbesondere dazu dienen, dem Verbraucher die Möglich-
keit zu geben, bei den außergerichtlichen Instanzen, die in dem
Mitgliedstaat seines Wohnsitzes bestehen, Beschwerde gegen An-
bieter zu erheben, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig
sind. Mit der Schaffung von FIN-NET wird Verbrauchern um-
fassendere Unterstützung gewährt, wenn sie grenzübergreifende
Dienste in Anspruch nehmen.

(29) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, im Ein-
klang mit den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften den Schutz
dieser Richtlinie auf gemeinnützige Organisationen oder Personen
auszuweiten, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, um
Unternehmer zu werden.
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(30) Die Richtlinie sollte auch für Fälle gelten, in denen die einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften die Abgabe einer verbindlichen
vertraglichen Erklärung durch den Verbraucher vorsehen.

(31) Die Bestimmungen in dieser Richtlinie betreffend die Wahl der
Sprache durch den Anbieter sollten unbeschadet der Bestimmun-
gen der einzelstaatlichen, im Einklang mit den Rechtsvorschriften
der Gemeinschaft erlassenen Rechtsvorschriften über die Wahl
der Sprache gelten.

(32) Im Rahmen des Allgemeinen Übereinkommens über den Handel
mit Dienstleistungen (GATS) sind die Gemeinschaft und die Mit-
gliedstaaten Verpflichtungen hinsichtlich der Möglichkeit für
Verbraucher, im Ausland Bank- und Investmentdienstleistungen
zu erwerben, eingegangen. Nach dem GATS können die Mit-
gliedstaaten aus aufsichtsrechtlichen Gründen, unter anderem
zum Schutz der Anleger, der Einleger, der Versicherungsnehmer
und der Personen, denen der Anbieter einer Finanzdienstleistung
eine solche Finanzdienstleistung schuldet, Maßnahmen erlassen.
Mit derartigen Maßnahmen sollten keine Einschränkungen aufer-
legt werden dürfen, die über das zur Gewährleistung des Ver-
braucherschutzes erforderliche Maß hinausgehen.

(33) Im Hinblick auf die Annahme dieser Richtlinie ist es erforderlich,
den Anwendungsbereich der Richtlinie 97/7/EG und der Richt-
linie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbrau-
cherinteressen (1) und den Anwendungsbereich der Widerrufsfrist
der Richtlinie 90/619/EWG des Rates vom 8. November 1990 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die
Direktversicherung (Lebensversicherung) und zur Erleichterung
der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs (2)
anzupassen.

(34) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Aufstellung gemein-
schaftlicher Regelungen über den Fernabsatz von Dienstleistun-
gen an Verbraucher, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend erreicht werden kann und daher besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsgrund-
satz tätig werden. Entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz nach demselben Artikel geht diese Richtlinie nicht über das
zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser Richtlinie ist die Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Fernabsatz von
Finanzdienstleistungen an Verbraucher.

(2) Bei Verträgen über Finanzdienstleistungen, die eine erstmalige
Dienstleistungsvereinbarung mit daran anschließenden aufeinander fol-
genden Vorgängen oder einer daran anschließenden Reihe von Vorgän-
gen der gleichen Art umfassen, die in einem zeitlichen Zusammenhang
stehen, gelten die Bestimmungen dieser Richtlinie nur für die erste
Vereinbarung.

Falls es keine erstmalige Dienstleistungsvereinbarung gibt, aber die auf-
einander folgenden oder getrennten Vorgänge der gleichen Art, die in
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einem zeitlichen Zusammenhang stehen, zwischen den gleichen Ver-
tragsparteien abgewickelt werden, gelten die Artikel 3 und 4 nur für
den ersten Vorgang. Findet jedoch länger als ein Jahr kein Vorgang der
gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vorgang als der erste einer
neuen Reihe von Vorgängen, so dass die Artikel 3 und 4 Anwendung
finden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Fernabsatzvertrag“ jeden zwischen einem Anbieter und einem Ver-
braucher geschlossenen, Finanzdienstleistungen betreffenden Vertrag,
der im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs-
bzw. Dienstleistungssystems des Anbieters geschlossen wird, wobei
dieser für den Vertrag bis zu und einschließlich dessen Abschlusses
ausschließlich ein oder mehrere Fernkommunikationsmittel verwen-
det;

b) „Finanzdienstleistung“ jede Bankdienstleistung sowie jede Dienst-
leistung im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versiche-
rung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zah-
lung;

c) „Anbieter“ jede natürliche oder juristische Person des öffentlichen
oder privaten Rechts, die im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit Dienstleistungen aufgrund von Fernabsatzverträgen
erbringt;

d) „Verbraucher“ jede natürliche Person, die bei Fernabsatzverträgen zu
Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen oder beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden können;

e) „Fernkommunikationsmittel“ jedes Kommunikationsmittel, das ohne
gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Anbieters und des Ver-
brauchers für den Fernabsatz einer Dienstleistung zwischen diesen
Parteien eingesetzt werden kann;

f) „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher
gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu spei-
chern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der Informa-
tionen angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte
Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;

g) „Betreiber oder Anbieter eines Fernkommunikationsmittels“ jede na-
türliche oder juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts,
deren gewerbliche oder berufliche Tätigkeit darin besteht, den An-
bietern eine oder mehrere Fernkommunikationsmittel zur Verfügung
zu stellen.

Artikel 3

Unterrichtung des Verbrauchers vor Abschluss des
Fernabsatzvertrags

(1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Fernabsatzvertrag
oder durch ein Angebot gebunden ist, sind ihm folgende Informationen
zur Verfügung zu stellen:

1. b e t r e f f e n d d e n A n b i e t e r

a) die Identität und Hauptgeschäftstätigkeit des Anbieters, die An-
schrift seiner Niederlassung und jede andere Anschrift, die für die
Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und dem Anbie-
ter maßgeblich ist;

b) die Identität des Vertreters des Anbieters in dem Mitgliedstaat, in
dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, und die Anschrift, die
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für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und dem
Vertreter maßgeblich ist, wenn es einen Vertreter gibt;

c) wenn der Verbraucher mit einer anderen gewerblich tätigen Per-
son als dem Anbieter geschäftlich zu tun hat, die Identität dieser
Person, die Eigenschaft, in der sie gegenüber dem Verbraucher
tätig wird, und die Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung
zwischen dem Verbraucher und dieser Person maßgeblich ist;

d) wenn der Anbieter in ein Handelsregister oder ein vergleichbares
öffentliches Register eingetragen ist, das Handelsregister, in das
er eingetragen ist, und seine Handelsregisternummer oder eine
gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

e) soweit für die Tätigkeit des Anbieters eine Zulassung erforderlich
ist, die Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde;

2. b e t r e f f e n d d i e F i n a n z d i e n s t l e i s t u n g

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienst-
leistung;

b) den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Anbieter für die Fi-
nanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbunde-
nen Provisionen, Gebühren und Abgaben sowie aller über den
Anbieter abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis an-
gegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die
dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

c) gegebenenfalls einen Hinweis darauf, dass sich die Finanzdienst-
leistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifi-
schen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit spezi-
ellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf
dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Anbieter keinen Einfluss
hat, und einen Hinweis darauf, dass in der Vergangenheit erwirt-
schaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

d) einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern und/oder Kosten, die
nicht über den Anbieter abgeführt oder von ihm in Rechnung
gestellt werden;

e) Angaben zu einer etwaigen Beschränkung des Zeitraums, wäh-
rend dessen die zur Verfügung gestellten Informationen gültig
sind;

f) Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

g) alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn
solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

3. b e t r e f f e n d d e n F e r n a b s a t z v e r t r a g

a) Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts gemäß Arti-
kel 6 sowie für den Fall, dass ein solches Recht besteht, die
Widerrufsfrist und Modalitäten für dessen Ausübung, einschließ-
lich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls gemäß Ar-
tikel 7 Absatz 1 zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nicht-
ausübung dieses Rechts;

b) die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Er-
bringung einer dauernden oder regelmäßig wiederkehrenden Fi-
nanzdienstleistung zum Inhalt hat;

c) Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig
oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen,
einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auf-
erlegt werden;

d) praktische Hinweise zur Ausübung des Widerrufsrechts, darunter
Angabe der Anschrift, an die die Mitteilung über den Widerruf zu
senden ist;

2002L0065— DE— 25.12.2007 — 002.002— 8



▼B

e) den oder die Mitgliedstaaten, dessen bzw. deren Recht der Anbie-
ter der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Ab-
schluss des Fernabsatzvertrags zugrunde legt;

f) Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare
Recht und/oder über das zuständige Gericht;

g) Angaben darüber, in welcher Sprache oder in welchen Sprachen
die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie darüber, in welcher
Sprache oder in welchen Sprachen sich der Anbieter verpflichtet,
mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

4. b e t r e f f e n d d e n R e c h t s b e h e l f

a) Angaben darüber, ob der Verbraucher, der Vertragspartei ist, Zu-
gang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsverfahren hat, und gegebenenfalls die Voraussetzungen für
diesen Zugang;

b) Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer
Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie
94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (1) und die Richt-
linie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (2)
fallen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen, deren geschäftlicher
Zweck unmissverständlich zu erkennen sein muss, sind auf klare und
verständliche Weise in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel
angepassten Weise zu erteilen; dabei ist insbesondere der Grundsatz von
Treu und Glauben im Geschäftsverkehr sowie der Grundsatz des Schut-
zes der Personen, die nach dem Recht der Mitgliedstaaten nicht ge-
schäftsfähig sind, wie zum Beispiel Minderjährige, zu wahren.

(3) Bei fernmündlicher Kommunikation

a) wird die Identität des Anbieters und der geschäftliche Zweck des
vom Anbieter initiierten Anrufs zu Beginn eines jeden Gesprächs
mit dem Verbraucher offen gelegt;

b) brauchen — vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung des Ver-
brauchers — nur folgende Informationen übermittelt zu werden:

— Identität der Kontaktperson des Verbrauchers und deren Verbin-
dung zum Anbieter;

— Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienstleistung;

— Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Anbieter für die Finanz-
dienstleistung schuldet, einschließlich aller über den Anbieter
abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben
werden kann, die Grundlage für die Berechnung des Preises, die
dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

— Hinweis auf mögliche weitere Steuern und/oder Kosten, die nicht
über den Anbieter abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt
werden;

— Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts gemäß Arti-
kel 6 sowie für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, die
Widerrufsfrist und Modalitäten für dessen Ausübung, einschließ-
lich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls gemäß
Artikel 7 Absatz 1 zu entrichten hat.

Der Anbieter informiert den Verbraucher darüber, dass auf Wunsch
weitere Informationen übermittelt werden können, und welcher Art
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diese Informationen sind. Der Anbieter erteilt auf jeden Fall sämtliche
Informationen, wenn er seinen Verpflichtungen nach Artikel 5 nach-
kommt.

(4) Informationen über vertragliche Verpflichtungen, die dem Ver-
braucher im Vorfeld des Vertragsabschlusses mitzuteilen sind, müssen
im Einklang mit den vertraglichen Verpflichtungen stehen, die sich auf-
grund des Rechts ergeben würden, dessen Anwendbarkeit auf den Fern-
absatzvertrag im Falle seines Abschlusses angenommen wird.

Artikel 4

Zusätzliche Auskunftspflichten

(1) Enthalten die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über Finanz-
dienstleistungen Bestimmungen mit zusätzlichen Anforderungen an eine
vorherige Auskunftserteilung, die über die in Artikel 3 Absatz 1 ge-
nannten hinausgehen, so gelten diese Anforderungen weiterhin.

(2) Bis zu einer weiteren Harmonisierung können die Mitgliedstaaten
strengere Bestimmungen über die Anforderungen an eine vorherige
Auskunftserteilung aufrechterhalten oder erlassen, wenn diese Bestim-
mungen mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die einzelstaatlichen
Bestimmungen über die Anforderungen an eine vorherige Auskunftser-
teilung im Sinne der Absätze 1 und 2 mit, wenn es sich dabei um
Anforderungen handelt, die zu den in Artikel 3 Absatz 1 genannten
hinzukommen. Die Kommission berücksichtigt die mitgeteilten einzel-
staatlichen Bestimmungen bei der Erstellung des Berichts gemäß Arti-
kel 20 Absatz 2.

(4) Um durch alle geeigneten Mittel ein hohes Maß an Transparenz
zu schaffen, trägt die Kommission dafür Sorge, dass die ihr mitgeteilten
einzelstaatlichen Bestimmungen auch Verbrauchern und Anbietern zur
Verfügung stehen.

▼M2
(5) In den Fällen, in denen auch die Richtlinie 2007/64/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über
Zahlungsdienste im Binnenmarkt (1) Anwendung findet, werden die Be-
stimmungen über die Unterrichtung des Artikels 3 Absatz 1 mit Aus-
nahme von Nummer 2 Buchstaben c bis g, Nummer 3 Buchstaben a, d
und e sowie Nummer 4 Buchstabe b durch die Artikel 36, 37, 41 und
42 jener Richtlinie ersetzt.

▼B

Artikel 5

Übermittlung der Vertragsbedingungen und Vorabinformationen

(1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Fernabsatzvertrag
oder durch ein Angebot gebunden ist, übermittelt der Anbieter dem
Verbraucher alle Vertragsbedingungen sowie die in Artikel 3 Absatz 1
und Artikel 4 genannten Informationen in Papierform oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger, der dem Verbraucher zur Verfügung
steht und zu dem er Zugang hat.

(2) Der Anbieter kommt der Verpflichtung gemäß Absatz 1 unver-
züglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags nach, wenn der Vertrag
auf Ersuchen des Verbrauchers mittels eines Fernkommunikationsmittels
geschlossen wurde, das die Vorlage der Vertragsbedingungen sowie der
entsprechenden Informationen gemäß Absatz 1 nicht gestattet.

(3) Zu jedem Zeitpunkt des Vertragsverhältnisses kann der Verbrau-
cher die Vorlage der Vertragsbedingungen in Papierform verlangen.
Außerdem ist der Verbraucher berechtigt, ein anderes Fernkommunika-
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tionsmittel zu verwenden, es sei denn, dass dies mit dem geschlossenen
Fernabsatzvertrag oder der Art der erbrachten Finanzdienstleistung un-
vereinbar ist.

Artikel 6

Widerrufsrecht

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass der Verbraucher
innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen den Vertrag widerrufen
kann, ohne Gründe nennen oder eine Vertragsstrafe zahlen zu müssen.
Bei Fernabsatzverträgen über Lebensversicherungen, die unter die
Richtlinie 90/619/EWG fallen, und bei Fernabsatzverträgen über die
Altersversorgung von Einzelpersonen wird diese Frist jedoch auf 30
Kalendertage verlängert.

Die Widerrufsfrist beginnt zu laufen:

— am Tag des Abschlusses des Fernabsatzvertrags, außer bei den ge-
nannten Lebensversicherungen; bei diesen beginnt die Frist mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher über den Abschluss des Fern-
absatzvertrags informiert wird;

— oder an dem Tag, an dem der Verbraucher die Vertragsbedingungen
und Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1 oder 2 erhält, wenn
dieser Zeitpunkt später als der im ersten Gedankenstrich genannte
liegt.

Die Mitgliedstaaten können zusätzlich zum Widerrufsrecht vorsehen,
dass die Wirksamkeit von Fernabsatzverträgen über Geldanlagedienst-
leistungen für die Dauer der in diesem Absatz vorgesehenen Frist aus-
gesetzt wird.

(2) Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei

a) Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwank-
ungen unterliegt, auf die der Anbieter keinen Einfluss hat und die
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, wie z. B. Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit

— Devisen,

— Geldmarktinstrumenten,

— handelbaren Wertpapieren,

— Anteilen an Anlagegesellschaften,

— Finanztermingeschäften (Futures) einschließlich gleichwertiger
Instrumente mit Barzahlung,

— Zinstermingeschäften (FRA),

— Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien- oder Aktien-
indexbasis („equity swaps“),

— Kauf- oder Verkaufsoptionen auf alle in diesem Buchstaben ge-
nannten Instrumente einschließlich gleichwertiger Instrumente
mit Barzahlung. Zu dieser Kategorie gehören insbesondere die
Devisen- und die Zinsoptionen;

b) Reise- und Gepäckversicherungspolicen oder bei ähnlichen kurzfris-
tigen Versicherungspolicen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat;

c) Verträgen, die auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers von
beiden Seiten bereits voll erfüllt sind, bevor der Verbraucher sein
Widerrufsrecht ausübt.
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(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass das Widerrufsrecht
in folgenden Fällen ausgeschlossen ist:

a) bei einem Kredit, der überwiegend für den Erwerb oder die Erhal-
tung von Eigentumsrechten an einem Grundstück oder einem beste-
henden oder geplanten Gebäude oder zur Renovierung oder Aufwer-
tung eines Gebäudes bestimmt ist; oder

b) bei einem Kredit, der entweder durch eine Hypothek auf einen unbe-
weglichen Vermögensgegenstand oder durch ein Recht an einem
unbeweglichen Vermögensgegenstand gesichert ist; oder

c) bei Erklärungen von Verbrauchern, die unter Mitwirkung eines
Amtsträgers abgegeben werden, unter der Voraussetzung, dass der
Amtsträger bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers gemäß Arti-
kel 5 Absatz 1 gewahrt wurden.

Das Recht auf eine Bedenkzeit zugunsten der Verbraucher mit Wohnsitz
in einem Mitgliedstaat, in dem ein solches Recht zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Richtlinie besteht, bleibt von diesem Absatz unberührt.

(4) Die Mitgliedstaaten, die von der in Absatz 3 vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch machen, teilen dies der Kommission mit.

(5) Die Kommission leitet die von den Mitgliedstaaten übermittelten
Informationen an das Europäische Parlament und den Rat weiter und
stellt sicher, dass diese auf Wunsch auch den Verbrauchern und Anbie-
tern zur Verfügung stehen.

(6) Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht aus, so teilt er dies vor
Fristablauf unter Beachtung der ihm gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer
3 Buchstabe d) gegebenen praktischen Hinweise in einer Weise mit, die
einen Nachweis entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
ermöglicht. Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Mitteilung, sofern sie
in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften dem Empfänger zur
Verfügung stehenden und ihm zugänglichen Datenträger erfolgt, vor
Fristablauf abgesandt wird.

(7) Dieser Artikel gilt nicht für Kreditverträge, die gemäß Artikel 6
Absatz 4 der Richtlinie 97/7/EG oder Artikel 7 der Richtlinie 94/47/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum
Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen
über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (1) wider-
rufen wurden.

Wurde einem Fernabsatzvertrag über eine bestimmte Finanzdienstleis-
tung ein anderer Fernabsatzvertrag hinzugefügt, der Dienstleistungen
des Anbieters oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung
zwischen dem Dritten und dem Anbieter betrifft, so wird dieser Zusatz-
vertrag ohne Vertragsstrafe aufgelöst, wenn der Verbraucher sein Wider-
rufsrecht nach Artikel 6 Absatz 1 ausübt.

(8) Dieser Artikel berührt nicht die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Kündigung, die Auflösung oder
die Unwirksamkeit eines Fernabsatzvertrags oder das Recht eines Ver-
brauchers, seine vertraglichen Verpflichtungen vor der in dem Fernab-
satzvertrag festgesetzten Frist zu erfüllen. Dies gilt ungeachtet der Be-
dingungen für eine Aufhebung des Fernabsatzvertrags und deren recht-
licher Wirkungen.

Artikel 7

Zahlung für eine vor Widerruf des Vertrags erbrachte
Dienstleistung

(1) Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht gemäß Artikel 6 Absatz
1 aus, so darf von ihm lediglich die unverzügliche Zahlung für die vom
Anbieter gemäß dem Fernabsatzvertrag tatsächlich erbrachte Dienstleis-
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tung verlangt werden. Mit der Erfüllung des Vertrags darf erst nach
Zustimmung des Verbrauchers begonnen werden. Der zu zahlende Be-
trag darf

— einen Betrag nicht überschreiten, der dem Anteil der bereits erb-
rachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Fernabsatzvertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht;

— nicht so bemessen sein, dass er als Vertragsstrafe ausgelegt werden
kann.

(2) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass der Verbraucher
keinen Betrag schuldet, wenn er eine Versicherungspolice kündigt.

(3) Der Anbieter darf vom Verbraucher eine Zahlung gemäß Absatz
1 nur verlangen, wenn er nachweisen kann, dass der Verbraucher über
den zu zahlenden Betrag gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a) ordnungsgemäß unterrichtet worden ist. Er kann eine solche
Zahlung jedoch nicht verlangen, wenn er vor Ende der Widerrufsfrist
gemäß Artikel 6 Absatz 1 ohne ausdrückliche Zustimmung des Ver-
brauchers mit der Vertragsausführung begonnen hat.

(4) Der Anbieter erstattet dem Verbraucher unverzüglich und spätes-
tens binnen 30 Kalendertagen jeden Betrag, den er von diesem gemäß
dem Fernabsatzvertrag erhalten hat; hiervon ausgenommen ist der in
Absatz 1 genannte Betrag. Diese Frist beginnt an dem Tag, an dem
der Anbieter die Mitteilung über den Widerruf erhält.

(5) Der Verbraucher gibt unverzüglich und nicht später als binnen 30
Kalendertagen vom Anbieter erhaltene Geldbeträge und/oder Gegen-
stände an den Anbieter zurück. Diese Frist beginnt an dem Tag, an
dem der Verbraucher die Mitteilung über den Widerruf abschickt.

▼M2
__________

▼M1

Artikel 9

►C1 Angesichts des in der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäfts-
praktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnen-
markt (1) ◄ festgelegten Verbots von Praktiken bezüglich unbestellter
Waren oder Dienstleistungen und unbeschadet der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die stillschweigende Verlängerung von Fern-
absatzverträgen, soweit danach eine stillschweigende Verlängerung
möglich ist, treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um die Verbrau-
cher für den Fall, dass unbestellte Waren geliefert oder unbestellte
Dienstleistungen erbracht wurden, von jeder Verpflichtung zu befreien,
wobei das Ausbleiben einer Antwort nicht als Zustimmung gilt.

▼B

Artikel 10

Unerwünschte Mitteilungen

(1) Die Verwendung folgender Fernkommunikationsmittel durch ei-
nen Anbieter bedarf der vorherigen Einwilligung des Verbrauchers:

a) telefonische Kommunikation mit einem Anrufautomaten (Voice-
Mail-System);

b) Telefax.
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(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass andere Fernkommu-
nikationsmittel als die in Absatz 1 genannten, die eine individuelle
Kommunikation erlauben,

a) ohne die Zustimmung des betreffenden Verbrauchers nicht zulässig
sind, oder

b) nur benutzt werden dürfen, wenn der Verbraucher keine deutlichen
Einwände dagegen erhebt.

(3) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen dem Ver-
braucher keine Kosten verursachen.

Artikel 11

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten sehen angemessene Sanktionen zur Ahndung von
Verstößen des Anbieters gegen in Umsetzung dieser Richtlinie erlassene
einzelstaatliche Vorschriften vor.

Zu diesem Zweck können sie insbesondere vorsehen, dass der Verbrau-
cher den Vertrag jederzeit kündigen kann, ohne dass ihm daraus Kosten
entstehen oder er eine Vertragsstrafe zahlen muss.

Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

Artikel 12

Unabdingbarkeit der Bestimmungen dieser Richtlinie

(1) Der Verbraucher kann auf die Rechte, die ihm durch diese Richt-
linie eingeräumt werden, nicht verzichten.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen um
sicherzustellen, dass der Verbraucher den durch diese Richtlinie gewähr-
ten Schutz nicht dadurch verliert, dass das Recht eines Drittstaates als
das auf den Vertrag anzuwendende Recht gewählt wird, wenn der Ver-
trag eine enge Verbindung mit dem Hoheitsgebiet eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten aufweist.

Artikel 13

Rechtsbehelfe vor Gericht oder bei den Verwaltungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für angemessene und wirksame Mit-
tel, mit denen die Einhaltung dieser Richtlinie im Interesse der Ver-
braucher sichergestellt wird.

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel schließen Rechtsvorschriften
ein, nach denen eine oder mehrere der folgenden nach den innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften bestimmten Einrichtungen gemäß dem jewei-
ligen innerstaatlichen Recht die Gerichte oder die zuständigen Verwal-
tungsbehörden anrufen kann bzw. können, um die Anwendung der in-
nerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzu-
stellen:

a) öffentliche Einrichtungen oder ihre Vertreter;

b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der
Verbraucher haben;

c) Berufsverbände, die ein Rechtsschutzinteresse haben.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit
die Betreiber und Anbieter von Fernkommunikationsmitteln, sofern sie
hierzu in der Lage sind, Praktiken einstellen, die durch eine ihnen zu-
gestellte Entscheidung eines Gerichts, einer Verwaltungsbehörde oder
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einer Aufsichtsbehörde für nicht mit dieser Richtlinie vereinbar befun-
den worden sind.

Artikel 14

Außergerichtliche Rechtsbehelfe

(1) Die Mitgliedstaaten fördern die Einrichtung oder die Weiterent-
wicklung angemessener und wirksamer außergerichtlicher Beschwerde-
und Rechtsbehelfsverfahren für die Beilegung von Verbraucherrechtsst-
reitigkeiten über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz.

(2) Die Mitgliedstaaten halten insbesondere die für die außergericht-
liche Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zuständigen Einrichtungen
dazu an, bei der Beilegung grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten
über Finanzdienstleistungen im Fernabsatz zusammenzuarbeiten.

Artikel 15

Beweislast

Unbeschadet von Artikel 7 Absatz 3 können die Mitgliedstaaten be-
stimmen, dass die Beweislast für die Erfüllung der Verpflichtungen
des Anbieters zur Unterrichtung des Verbrauchers und für die Zustim-
mung des Verbrauchers zum Abschluss des Vertrags sowie gegebenen-
falls zur Durchführung des Vertrags beim Anbieter liegt.

Eine Vertragsbedingung, nach der die Beweislast für die Erfüllung aller
oder eines Teils der Verpflichtungen des Anbieters, die diesem aufgrund
dieser Richtlinie obliegen, beim Verbraucher liegt, gilt als missbräuch-
lich im Sinne der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993
über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (1).

Artikel 16

Übergangsmaßnahmen

Die Mitgliedstaaten können auf Anbieter, die in einem Mitgliedstaat
niedergelassen sind, der diese Richtlinie noch nicht umgesetzt hat und
nach dessen Recht keine den Verpflichtungen dieser Richtlinie ent-
sprechenden Verpflichtungen bestehen, nationale Bestimmungen anwen-
den, die den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.

Artikel 17

Richtlinie 90/619/EWG

Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 90/619/EWG erhält
folgende Fassung:

„(1) Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, dass der Versicherungsneh-
mer eines individuellen Lebensversicherungsvertrags von dem Zeit-
punkt an, zu dem er davon in Kenntnis gesetzt wird, dass der Ver-
trag geschlossen ist, über eine Frist von 30 Kalendertagen verfügt,
um von dem Vertrag zurückzutreten.“

Artikel 18

Richtlinie 97/7/EG

Die Richtlinie 97/7/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Absatz 1 erster Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Finanzdienstleistungen betreffen, die unter die Richtlinie
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
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23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleis-
tungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie
90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und
98/27/EG (*) fallen;

___________
(*) ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16.“

2. Anhang II wird gestrichen.

Artikel 19

Richtlinie 98/27/EG

Im Anhang zur Richtlinie 98/27/EG wird folgende Nummer eingefügt:

„11. Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanz-
dienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richt-
linie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und
98/27/EG (*).

___________
(*) ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16.“

Artikel 20

Überprüfung

(1) Im Anschluss an die Umsetzung dieser Richtlinie prüft die Kom-
mission das Funktionieren des Binnenmarktes für Finanzdienstleistun-
gen, was die Vermarktung dieser Dienstleistungen anbelangt. Sie sollte
dabei bestrebt sein, die Schwierigkeiten zu analysieren und im Einzel-
nen aufzuzeigen, die sich den Verbrauchern und den Anbietern stellen
oder stellen können, insbesondere jene, die sich aus den unterschied-
lichen einzelstaatlichen Bestimmungen über die Information und das
Widerrufsrecht ergeben.

(2) Spätestens am 9. April 2006 unterbreitet die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht zu den Problemen,
die sich Verbrauchern und Anbietern beim Erwerb oder der Vermark-
tung von Finanzdienstleistungen stellen, sowie gegebenenfalls entspre-
chende Vorschläge zur Änderung und/oder weiteren Harmonisierung der
Bestimmungen über die Information und das Widerrufsrecht in den ge-
meinschaftlichen Regelungen betreffend Finanzdienstleistungen und/-
oder der Bestimmungen in Artikel 3.

Artikel 21

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie spätestens am 9. Ok-
tober 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Ver-
öffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem un-
ter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und übermitteln eine Ta-
belle der Entsprechungen zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie
und den von ihnen erlassenen innerstaatlichen Vorschriften.
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Artikel 22

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 23

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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